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I I .  Bekanntmachungen

Ge se l ls chaf tsv er t ra g

für die

CHRISTIAN JENSEN KOLLEG BREKLUM
– ökumenische Tagungs- und Bildungsstätte –

gGmbH

Präambel

Die CHRISTIAN JENSEN KOLLEG BREKLUM – ökumeni-
sche Tagungs- und Bildungsstätte – gGmbH ist eine Einrich-
tung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
(NEK) und verschiedener öffentlicher Einrichtungen im Lan-
desteil Schleswig. Zur Förderung der ländlichen Strukturent-
wicklung in der Grenzregion Schleswig-Sönderjylland führt
sie die vorhandenen Potentiale der Kirche, der Kommunen
und der regionalen Träger in einem Tagungs- und Bildungs-
zentrum zusammen.

Der Ort Breklum ist in den letzten einhundert Jahren ganz
wesentlich von der Entwicklung der Schleswig-Holsteini-
schen Evangelisch-Lutherischen Missionsgesellschaft, dem
heutigen Nordelbischen Zentrum für Weltmission und Kirch-
lichen Weltdienst (NMZ) und anderer von Pastor Christian
Jensen (1839 bis 1900) ins Leben gerufener Institutionen ge-
prägt worden.

Sie sind ein wesentlicher Teil des Breklumer Ortsbildes.

In dem Bewußtsein dieser an diesem Ort verwurzelten
kirchlichen Tradition und in der Verantwortung gegenüber
den aktuellen Herausforderungen, gestaltet die Gesellschaft
ihre Arbeit in grundsätzlicher Offenheit für die Kooperation
mit allen, die sich lernend und gestaltend in die Bildungsar-
beit dieser Tagungsstätte einbringen wollen.

§ 1
Rechtsform, Name, Sitz

1) Die Gesellschaft ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (gGmbH).

2) Die Gesellschaft führt die Firma

CHRISTIAN JENSEN KOLLEG BREKLUM 
– ökumenische Tagungs- und Bildungsstätte –

gGmbH

3) Der Sitz der Gesellschaft ist in 25821 Breklum.

§ 2
Gegenstand der Gesellschaft

1) Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung
der Volks- und/oder Berufsbildung. Dazu betreibt die Ge-
sellschaft in eigener Trägerschaft ein kirchliches Tagungs-
und Bildungszentrum. Die vorhandenen Einrichtungen in
Breklum werden dafür zu einer neuen, gemeinnützigen,
den aktuellen Herausforderungen gerecht werdenden und
grenzüberschreitenden regionalen Tagungs- und Bil-
dungsstätte unter Beachtung des Gender-Aspektes um-
gestaltet und zusammengeführt. Die Durchführung von
Veranstaltungen, die Entwicklung und Organisation eines
Bildungs- und Schulungsangebotes erfolgt schwerpunkt-
mäßig für den Landesteil und Sprengel Schleswig. Die Ge-
sellschaft leistet die Tagungs- und Bildungsarbeit durch:

– Seminare zu verschiedenen aktuellen kirchlichen und
politischen Themen,

– Bildungsangebote für kirchliche und sozialdiakonische
haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende und

Anordnung
über die Veränderung der Grenzen zwischen der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kuddewörde,
Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg,

und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Trittau,
Kirchenkreis Stormarn,

im Bereich des Dorfes Köthel
sowie die entsprechende Änderung der Kirchenkreisgrenzen

Vom 16. Juni 2004

Aufgrund der übereinstimmenden Beschlüsse der Kirchen-
vorstände Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kuddewörde, der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Trittau sowie der Kirchenkreis-
vorstände und der Kirchenkreissynoden des Ev.-Luth. Kir-
chenkreises Herzogtum Lauenburg und des Ev.-Luth.
Kirchenkreises Stormarn wird gemäß Artikel 10 Absatz 1
Satz 2 und gemäß Artikel 27 Absatz 3 Satz 2 der Verfassung
angeordnet:

§ 1

Im Bereich des bisher durch zwei Land- und Kirchenkreis-
grenzen geteilten Dorfes Köthel wird die Grenze zwischen
den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Trittau und
Kuddewörde dergestalt neu gezogen, dass die gesamte Kom-
munalgemeinde Köthel/Stormarn aus der Kirchengemeinde
Trittau ausgepfarrt und in die Kirchengemeinde Kuddewör-
de eingepfarrt wird. Die Grenzen der Kirchenkreise Stormarn
und Herzogtum Lauenburg ändern sich entsprechend.

§ 2

Ein Verzeichnis der von der Grenzänderung betroffenen
Wohnplätze sowie Kartenmaterial im Maßstab 1:5000 sind
Bestandteil dieser Anordnung. Beides wird in den Akten des
Nordelbischen Kirchenamts, Az. 10 – Kuddewörde, verwahrt
und kann hier auf Verlangen eingesehen werden.

§ 3

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2004 in
Kraft.

Kiel, den 16. Juni 2004

Nordelbisches Kirchenamt

Im Auftrag

Bal lh orn

Az: 10 Kuddewörde – R Bal



Bekanntgabe eines Gesellschaftsvertrages

Hiermit wird der nachstehende Gesellschaftsvertrag vom
29.01.2001 für das Christian Jensen Kolleg Breklum – Ökume-
nische Tagungs- und Bildungsstätte – gGmbH gem. § 13 des
Vertrages veröffentlicht.

Nordelbisches Kirchenamt
Dezernat Ökumene, Mission und Entwicklungsdienst

Im Auftrag

Oberkirchenrat Th iedeman n

Kiel , den 30. Juni 2004

AZ 5025-1 Christian Jensen Kolleg

∗
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dient insbesondere:
– als kirchliches Zentrum der Besinnung (ökumenisch-

missionarische Gemeindeakademie), durch das Ange-
bot interkulturellen Lernens und der Begegnung mit
Menschen der weltweiten Ökumene, 

– als regionales Bildungszentrum für den Landesteil und
Sprengel Schleswig zur Förderung des kirchlichen, so-
zialdiakonischen und bürgerschaftlichen Engagements,

– als Regionalzentrum der Euroregion Schleswig-Sönder-
jylland durch vorrangige Thematisierung und Bearbei-
tung der Herausforderungen der gesellschaftlichen Ver-
antwortung in der deutsch-dänischen Grenzregion vor
dem Hintergrund des Zusammenwachsens in der Euro-
päischen Gemeinschaft,

– als Studienzentrum für Entwicklung im ländlichen
Raum mit den besonderen Schwerpunkten des nachhal-
tigen Tourismus, der regionalen Alltagskultur und um-
welt- und entwicklungspolitischer Fragen (zum Bei-
spiel: „Agenda 2000“, „Agenda 21“),

– als Bildungszentrum mit begleitenden Bildungsangebo-
ten für Urlauber und für Patienten der benachbarten
Fachkliniken sowie deren Angehörigen.

Der Zweck der Gesellschaft wird unter anderem auch
durch die enge Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen
und sonstigen Trägern verwirklicht.

2) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte eingehen, die zur Er-
reichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks dien-
lich sind.

3) Die Gesellschaft kann zur Unterstützung ihrer Arbeit
Freundes- und Förderkreise unterhalten.

§ 3
Gemeinnützigkeit

1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige, kirchliche und mildtätige Zwecke im Sin-
ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist darauf ge-
richtet, die Allgemeinheit durch kulturelle, Bildungs-, Er-
ziehungs-, Forschungs- und ethische Angebote, besonders
unter internationalen und ökumenischen Aspekten, selbst-
los zu fördern.

2) Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche, ge-
werbliche oder sonstige gewinnorientierte Erwerbszwek-
ke. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsge-
mäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter er-
halten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als
Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus
Mitteln der Gesellschaft. Niemand darf durch Ausgaben,
die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

3) Die Gesellschafter erhalten bei Ausscheiden, Auflösung
der Gesellschaft oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
nicht mehr als ihre geleisteten Kapital- und Sacheinlagen
zurück. Soweit Vermögen der Gesellschaft anteilig an Ge-
sellschafter fallen sollte, ist dieses unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche
Zwecke in der Gemeinde Breklum, der Evangelisch-Luthe-
rischen (Ev.Luth.) Kirchengemeinde Breklum und im
NMZ im Verhältnis ihrer Gesellschaftsanteile zu verwen-
den.

§ 4
Gesellschafter

Gesellschafter können werden Juristische Personen des Pri-
vatrechts und des öffentlichen Rechts. Der Beitritt zur Gesell-

schaft setzt die uneingeschränkte Zustimmung zu Gesell-
schaftszielen und –struktur, insbesondere zur kirchlichen Be-
zogenheit der Gesellschaft voraus. Die Gesellschafter sollen
nach Möglichkeit ihren Sitz im deutschen Landesteil Schles-
wig oder im dänischen Landesteil Sönderjylland haben.

§ 5
Stammkapital, Stammeinlage

1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 450.000,00
EUR.

Hiervon übernehmen die Gründungsgesellschafter eine
Stammeinlage wie folgt:

1. das NMZ, als Mehrheitsgesellschafter, vertreten
durch den Vorstand,
in Höhe von     230.000,00 EUR,

2. die Gemeinde Breklum, vertreten durch den Bürger-
meister und dessen Stellvertreter, 
in Höhe von       25.000,00 EUR,

3. die Ev.Luth. Kirchengemeinde Breklum, vertreten
durch den Kirchenvorstand,
in Höhe von       10.000,00 EUR,

4. der Schulverband Breklum, vertreten durch den
Schulverbandsvorsteher und dessen Stellvertreter, 
in Höhe von         5.000,00 EUR,

5. der Ev. Luth. Kirchenkreis Angeln, mit Sitz in 24376
Kappeln, vertreten durch den Kirchenkreisvorstand,
in Höhe von         5.000,00 EUR,

6. der Ev.Luth. Kirchenkreis Eckernförde, vertreten
durch den Kirchenkreisvorstand,
in Höhe von         5.000,00 EUR,

7. der Ev.Luth. Kirchenkreis Eiderstedt, mit Sitz in 25836
Garding, vertreten durch den Kirchenkreisvorstand,
in Höhe von         5.000,00 EUR,

8. der Ev.Luth. Kirchenkreis Flensburg, vertreten durch
den Kirchenkreisvorstand,
in Höhe von       25.000,00 EUR,

9. der Ev.Luth. Kirchenkreis Husum-Bredstedt, mit Sitz
in 25813 Husum, vertreten durch den Kirchenkreis-
vorstand,
in Höhe von       25.000,00 EUR,

10. der Ev.Luth. Kirchenkreis Norderdithmarschen, mit
Sitz in 25746 Heide, vertreten durch den Kirchenkreis-
vorstand,
in Höhe von         5.000,00 EUR,

11. der Ev.Luth. Kirchenkreis Rendsburg, vertreten durch
den Kirchenkreisvorstand,
in Höhe von       10.000,00 EUR,

12. der Ev.Luth. Kirchenkreis Schleswig, vertreten durch
den Kirchenkreisvorstand,
in Höhe von       10.000,00 EUR,

13. der Ev.Luth. Kirchenkreis Süderdithmarschen, mit
Sitz in 25704 Meldorf, vertreten durch den Kirchen-
kreisvorstand, 
in Höhe von         5.000,00 EUR,

14. der Ev.Luth. Kirchenkreis Südtondern, mit Sitz in
25917 Leck, vertreten durch den Kirchenkreisvor-
stand,
in Höhe von       25.000,00 EUR,

15. die Nordschleswigsche Gemeinde, mit Sitz in DK-
6360 Tinglev, vertreten durch den Vorstand,
in Höhe von         5.000,00 EUR,
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16. der Verein der Freunde der Breklumer Mission in
Nordschleswig, mit Sitz in
DK-6270 Týnder, vertreten durch den Vorstand,
in Höhe von         5.000,00 EUR,

17. die Nordelbische Kirche, vertreten durch die Kirchen-
leitung,
in Höhe von       50.000,00 EUR.

2) Die Stammeinlagen sind durch Barzahlung zu erbringen.
Sie sind in voller Höhe vor Anmeldung der Gesellschaft
zur Eintragung in das Handelsregister zu leisten.

3) Es besteht keine Verpflichtung der Gesellschafter, nach
Eintragung in das Handelsregister über den Betrag der
Stammeinlage hinaus weiteres Kapital einzuzahlen (nach-
zuschießen).

§ 6
Geschäftsführung, Vertretung

1) Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführung aus einer oder
mehreren Personen. Sie wird vertreten, wenn nur eine Per-
son zur Geschäftsführung berufen ist, durch diese. Wenn
mehrere Geschäftsführende bestellt sind, vertreten zwei
von ihnen gemeinschaftlich oder eine gemeinsam mit einer
mit Prokura ausgestatteten Person.

2) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann,
wenn mehrere Geschäftsführende vorhanden  sind, einzel-
nen von ihnen die Befugnis zur Einzelvertretung gewährt
werden.

3) Die Mitglieder der Geschäftsführung müssen der NEK
oder einer anderen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen angeschlossenen Kirche angehören.

4) Die Mitglieder der Geschäftsführung können durch Be-
schluss der Gesellschafterversammlung von den Be-
schränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches
befreit werden.

5) Die Geschäftsführung ist an Beschlüsse der Gesellschafter-
versammlung gebunden und darf folgende Geschäfte nur
mit deren Einwilligung vornehmen:

– Erwerb und Veräußerung von Anteilsrechten an ande-
ren Unternehmen,

– Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen
und Betriebsstätten,

– Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten,

– Gewährung von Krediten und Kreditaufnahmen, die
den von der Gesellschafterversammlung festgelegten
und im Dienstvertrag mit der jeweiligen geschäftsfüh-
renden Person festgeschriebenen Handlungsrahmen
übersteigt.

§ 7
Gesellschafterversammlung

1) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesell-
schaft statt.

2) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäfts-
führung einberufen. Zur Gesellschafterversammlung ist
jeder Gesellschafter mittels eingeschriebenem Brief mit
einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Mitteilung
der Tagesordnung einzuladen.

3) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet in den
ersten sieben Monaten des Geschäftsjahres statt.

4) Die Versammlung wird von einem vorsitzenden Mitglied
geleitet. Diese ist von den anwesenden und vertretenen

Gesellschaftern mit einfacher Mehrheit zu wählen. Das
vorsitzende Mitglied hat für eine ordnungsgemäße Proto-
kollierung zu sorgen und die Niederschrift zu unterzeich-
nen. Jedem Gesellschafter ist eine Abschrift zu übersen-
den.

5) An der Gesellschafterversammlung nimmt die Geschäfts-
führung ohne Stimmrecht teil.

6) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung kann
nach den gesetzlichen Bestimmungen durch den Auf-
sichtsrat oder durch eine Minderheit von Gesellschaftern
beantragt oder einberufen werden.

§ 8
Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung

1) Die Gesellschafterversammlung berät und beschließt über
alle ihr durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag zugewiese-
nen Aufgaben. Sie hat die Richtlinienkompetenz und ist
insbesondere verantwortlich für die

a) Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung
des Ergebnisses,

b) Verfügung über Geschäftsanteile,

c) Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäfts-
führung,

d) Entscheidung über zustimmungspflichtige Geschäfte
gem. § 6 Abs. 5;

e) Wahl des Aufsichtsrates,

f) Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche der
Gesellschaft aus der Gründung oder Geschäftsführung
gegen Mitglieder der Geschäftsführung oder Gesell-
schafter zustehen, sowie Vertretung der Gesellschaft in
Prozessen gegen die Geschäftsführung, 

g) Änderungen des Gesellschaftsvertrages,

h) Auflösung der Gesellschaft,

i) Genehmigung der Geschäftsordnung für den Aufsichts-
rat.

2) Gesellschafterbeschlüsse werden mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefasst, soweit Gesetz oder Gesell-
schaftsvertrag nicht eine größere Mehrheit vorsehen. Je
5.000,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stim-
me. Die auf den Gesellschafter entfallenden Stimmen kön-
nen nur einheitlich abgegeben werden. Stimmübertragun-
gen (Bevollmächtigungen) sind nach den gesetzlichen Be-
stimmungen möglich.

3) Änderungen des Gesellschaftsvertrages und der Beschluss
zur Auflösung der Gesellschaft bedürfen einer Mehrheit
von drei Viertel der abgegebenen Stimmen. Die Bestellung
und Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsführung
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen.

4) Umlaufbeschlüsse der Gesellschafterversammlung sind
ausnahmsweise möglich, wenn sämtliche Gesellschafter
schriftlich ihr Einverständnis zum schriftlichen Verfahren
und zum Inhalt des Beschlussvorschlages erklären. Über
Umlaufbeschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die
unverzüglich an alle Gesellschafter zu versenden ist.

§ 9
Aufsichtsrat

1) Die Gesellschaft bildet nach ihrer Gründung einen Auf-
sichtsrat.
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2) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens sieben höchstens
neun Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung
auf vier Jahre berufen werden. Die Mitglieder des Auf-
sichtsrates sollen Personen des öffentlichen Lebens der Re-
gion sein und sich der NEK verbunden wissen. Die kom-
munalen Gebietskörperschaften, die Gesellschafter sind,
müssen vertreten sein. Die Geschäftsführung, die Mitar-
beitenden der Gesellschaft und wer ein von der Gesell-
schaft abhängiges Unternehmen vertritt, können nicht
Aufsichtsratsmitglieder werden.

3) Der Aufsichtsrat berät die Gesellschaft in allen inhaltli-
chen, konzeptionellen und wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten. Er kann die Gesellschafterversammlung einberufen
und bestimmte Geschäfte von seiner Zustimmung abhän-
gig machen. Er ist insbesondere verantwortlich für die

a) Überwachung der Geschäftsführung, einschließlich ge-
eigneter Maßnahmen der Überprüfung und Maßrege-
lung,

b) Festsetzung der Vergütung der Mitglieder der Ge-
schäftsführung,

c) Bestellung von Referenten und Referentinnen sowie lei-
tenden Mitarbeitenden,

d) Wahl der die Abschlussprüfung durchführenden Per-
son oder Firma.

4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei der Be-
schlussfassung richtet sich die Mehrheit der Stimmen nach
der Zahl der anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat
eine Stimme, bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des vorsitzenden Mitglieds.

5) Den Vorsitz hat ein Aufsichtsratsmitglied, das vom NMZ
dazu berufen wurde. Die Aufsichtsratsmitglieder wählen
aus ihrer Mitte die Stellvertretung im Vorsitz. Das vorsit-
zende Mitglied leitet die Verhandlung, unterschreibt die
Verhandlungsniederschrift und tritt für den Aufsichtsrat
auf.

6) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

7) Die Tätigkeit im Aufsichtsrat ist ehrenamtlich. Die Auf-
wandserstattung wird vom Aufsichtsrat geregelt und in
der Geschäftsordnung festgeschrieben.

8) Die Geschäftsführung nimmt auf Einladung des Aufsichts-
rates an den Aufsichtsratssitzungen mit beratender Stim-
me teil.

§ 10
Geschäftsjahr, Jahresabschluss

1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr
beginnt mit der Errichtung der Gesellschaft und läuft bis
zum darauffolgenden 31. Dezember.

2) Der Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebe-
richt ist von der Geschäftsführung fristgemäß nach den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Ende des Geschäftsjahres
aufzustellen und dem Abschlussprüfer und dem Auf-
sichtsrat vorzulegen.

3) Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung
nach Stellungnahme des Aufsichtsrates unverzüglich den
Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prüfungsbericht
des Abschlussprüfers zusammen mit dem Vorschlag der
Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung vorzulegen.
Die Stellungnahme des Aufsichtsrats ist beizufügen. Das
eigene Vorschlagsrecht des Aufsichtsrates zur Ergebnis-
verwendung bleibt von dem Vorschlag der Geschäftsfüh-
rung unberührt.

§ 11
Übertragung von Geschäftsanteilen, Kündigung

1) Die vollständige oder teilweise Abtretung sowie jede son-
stige Verfügung (Verpfändung, Belastung o.ä.) von Ge-
schäftsanteilen bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustim-
mung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Geschäftsan-
teile oder Teile davon dürfen nur an gemeinnützige Dritte
veräußert werden, die den Gesellschafteranforderungen
des § 4 entsprechen. Die Gesellschaft hat zu veräußernde
Geschäftsanteile zunächst den verbleibenden Gesellschaf-
tern anzubieten.

2) Jeder Gesellschafter kann zum Zwecke des Austritts aus
der Gesellschaft die Kündigung unter Einhaltung einer
Frist von einem Jahr jeweils zum Ablauf eines Geschäfts-
jahres erklären. Durch die Kündigung eines Gesellschaf-
ters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern von den
übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Der Geschäftsanteil
des Ausscheidenden wird mit dem Tage des Ablaufs der
Kündigungsfrist eingezogen. Mit Zugang der Kündigung
ruht das Stimmrecht des ausscheidenden Gesellschafters.

§ 12
Einziehung

1) Der Geschäftsanteil eines Gesellschafters kann eingezogen
werden,

a) mit seiner Zustimmung jederzeit,

b) ohne seine Zustimmung,

 – bei Kündigung oder

 – bei Vorliegen eines anderen wichtigen Grundes, ins-
besondere, wenn eine Verpflichtung aus diesem Ver-
trag oder aus einer anderen zwischen dem Gesell-
schafter mit Rücksicht auf die Gesellschaft verbind-
lich getroffenen Vereinbarung vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt wird.

2) Anstelle der Einziehung kann die Gesellschafterversamm-
lung auch die Übertragung des Geschäftsanteils auf einen
oder mehrere von ihr bestimmte Erwerber beschließen.

3) Der Einziehungsbeschluss bedarf zu seiner Wirksamkeit
der Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit ei-
ner Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
Der betroffene Gesellschafter hat dabei kein Stimmrecht.
Seine Stimmen bleiben bei der Berechnung der erforderli-
chen Mehrheit außer Betracht.

4) Bei Einziehung oder Übertragung steht dem betroffenen
Gesellschafter ein Entgelt nach den Bestimmungen des § 3
Abs. 3 zu. Das Entgelt wird zwei Monate nach Be-
schlussfassung über die Einziehung oder Übertragung zur
Zahlung fällig.

§ 13
Bekanntmachung

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im örtli-
chen Bekanntmachungsorgan und im Gesetz- und Verord-
nungsblatt der NEK, soweit nicht die Bekanntmachung im
Bundesanzeiger gesetzlich vorgeschrieben ist.

§ 14
Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt den mit der Gründung verbundenen
Aufwand bis zu einem Gesamtbetrag von 2.000,00 EUR. Dar-
über hinausgehende Gründungskosten tragen die Gesell-
schafter.
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§ 15
Schlussbestimmungen

1) Im Fall der Gesellschaftsauflösung erfolgt die Liquidation
durch die Geschäftsführung, wenn sie nicht durch Gesell-
schafterbeschluss anderen Personen übertragen wird.

2) Bei Gesellschaftsauflösung oder bei Wegfall steuerbegün-
stigter Zwecke ist das Gesellschaftsvermögen, soweit es
die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den
gemeinen Wert der von ihnen geleisteten Sacheinlagen
übersteigt, ausschließlich zu steuerbegünstigten Zwecken
zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung
dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt
werden.

3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertra-
ges unwirksam sein oder werden, so berührt dieses die
Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht. Die Gesell-
schafter verpflichten sich, die unwirksame Klausel durch
eine Regelung zu ersetzen, die dem ursprünglichen Sinn
der unwirksam gewordenen Bestimmung möglichst nahe
kommt.

Breklum, den 29. Januar 2001

1) a) gez. Jürgen F. Bollmann
b) gez. Joachim Wietzke

2) a) gez. Eberhard Steinke
b) gez. Heinke Arff

3) a) gez. Fritz-A. Harrsen
b) gez. Hans-Joachim Leo

4) a) gez. Hans-Heinrich Andresen
b) gez. Werner Sutter

5) a) gez. Gerhard Ulrich
b) gez. Hans Baron

6) a) gez. Knut Kammholz
b) gez. Edda Ströh

7) a) gez. Friedemann Green
b) gez. Michael Feige

8) a) gez. Jutta Gross-Ricker
b) gez. Klaus Schultz

9) a) gez. Dr. Helmut Edelmann
b) gez. Cynthia C. Lies

10) a) gez. J. Engler
b) gez. Eckart Schulze

11) a) gez. Kai Reimer
b) gez. Astrid Halver

12) a) gez. Johanna Lenz-Aude
b) gez. Sybille Müller

13) a) gez. Klaus J. Horn
b) gez. Hans Hermann Osnabrügge

14) a) gez. Sönke Pörksen
b) gez. Kay-U. Bronk

15) a) gez. Jürgen Klahn
b) gez. Heinrich Simonsen

16) a) gez. Lorenz P. Wree
b) gez. Horst P. Fries

17) a) gez. Dr. Hans Christian Knuth
b) gez. Rut Rohrandt

L.S. gez. Jörg Stark, Notar
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Pfarrstellenerrichtung

Die Pfarrstelle des Kirchenkreises Eutin zur Dienstleistung
mit besonderem Auftrag wird mit Wirkung vom 1. Dezember
2004 errichtet.

Az.: 20 KK Eutin Dienstleistung mit besonderem Auftrag – 
P Vo/P Kä



Pfarrstellenänderungen

Die Pfarrstelle des Kirchenkreises Eckernförde für Jugend-
arbeit wird mit Wirkung vom 1. Juli 2004 zur Pfarrstelle des
Kirchenkreises Eckernförde für Bildung und Erziehung um-
gewandelt.

Az. 20 Kkr Eckernförde Bildung und Erziehung – P No/P Ha

∗
Die 1. Pfarrstelle der St. Johannis-Kirchengemeinde Flens-

burg, Kirchenkreis Flensburg, wird mit Wirkung vom 1. Ok-
tober 2004 mit der 1. Pfarrstelle der St. Jürgen-Kirchenge-
meinde Flensburg, Kirchenkreis Flensburg, verbunden.

Az. 20 St. Johannis und St. Jürgen – P No/P Ha



I I I .  Pfarrs te l lenausschreibungen
der  Landeskirchen Nordelbiens ,  Mecklenburgs  und Pommerns

In der Ev.–Luth. Kirchengemeinde Fruerlund in Flensburg
im Kirchenkreis Flensburg ist die 2. Pfarrstelle (75 %) vakant
und zum nächstmöglichen Zeitpunkt durch bischöfliche Er-
nennung mit einer Pastorin oder einem Pastor zu besetzen. 

Die Kirchengemeinde ist vor 23 Jahren in einem Neubauge-
biet am Ostufer der Flensburger Förde gegründet worden.
Ein Gemeindezentrum, in dem auch sonntägliche Gottesdien-
ste in unterschiedlichen Liturgien gefeiert werden, liegt im
Zentrum des Gemeindegebietes. Die Gemeinde hat rund 3700
Gemeindeglieder. Zurzeit ziehen immer mehr junge Familien
in die vergrößerten Fruerlunder Wohnungen. Dieser Stadtteil
ist von erheblicher Fluktuation gekennzeichnet.

Das Gemeindeleben ist gekennzeichnet von:

– Gottesdiensten in verschiedenen Formen,

– mehreren von Ehrenamtlichen geleiteten Gruppen und
Projekten,

– Arbeit mit Kindern; insbesondere dem Haus der offenen
Tür „Jugendzentrum Alsterbogen“, das ein Angebot in der
Trägerschaft der Kirchengemeinde für die große Zahl von
Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde ist.

– Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten gibt es für den
Gottesdienst keine/n hauptamtliche/n Organistin/Orga-
nisten; Veränderungen im Zuge der Bildung einer Ostufer-
region sind möglich.

Der Kirchenvorstand sucht eine/n Pastor/in, die/der mit
Engagement bereit ist, 

– den eigenen Glauben in lebendiger Beziehung zu den
Menschen offen zu artikulieren,

– Gottesdienste in unterschiedlichen Formen zu akzeptieren
und zu gestalten; auch in Zusammenarbeit mit Laien,

– in der Seniorenarbeit mitzuwirken,

– zur Zusammenarbeit mit den Schulen,

– Kinderbibeltage zu gestalten,

– Ideen und Visionen für zeit- und gemeindegliedermäßige
Angebote zu entwickeln und auszuprobieren, 

– in Kooperation mit den anliegenden Gemeinden der Regi-
on zu arbeiten, 

– Leitungskompetenz und Teamfähigkeit zu verbinden,

– zur vertrauensvollen und kollegialen Zusammenarbeit mit
dem derzeitigen Pastor (50 %), dessen Amtszeit in 4,5 Jah-
ren zu Ende gehen wird.

In unserer Gemeinde gibt es keine offizielle Bezirksauftei-
lung; die pastoralen Aufgaben teilen sich Stelleninhaber/in
entsprechend dem Umfang ihrer Stelle.

Das renovierte Pastorat soll bezogen werden.

Auskünfte erteilt: Pastor Peter  –  J. Rönndahl, Fruerlund-
hof 1, 24943 Flensburg, Rufnummer: 0461 – 38128; Fax: 0461 –
8400908 und der stellvertretende Vorsitzende, Johannes Bro-
dersen, Hesttoft 23, 24943 Flensburg, Rufnummer: 0461 –
36107, Homepage: www.kirche-fruerlund.de.

Bewerbungen sind an den Bischof für den Sprengel Schles-
wig, Herrn Bischof Dr. Hans Christian Knuth, über die Pröp-
stin des Kirchenkreises Flensburg, Frau Pröpstin Jutta Gross-
Ricker, Mühlenstr. 19, 224937 Flensburg, zu richten. 

Bewerberinnen und Bewerber aus Mecklenburg und Pom-
mern richten ihre Bewerbungen über das dortige Kirchenamt
an das Personaldezernat des Nordelbischen Kirchenamtes.

Die Bewerbungsfrist endet am 31.08.2004. 

Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht
der Poststempel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der an-
gegebenen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbungen
müssen unberücksichtigt bleiben.

Az.: 20 Fruerlund (2) – P Ha

∗

In der Kirchengemeinde St. Gertrud in Hamburg im Kir-
chenkreis Alt-Hamburg – Bezirk Süd/Ost – ist die 2. Pfarr-
stelle vakant und zum 1. November 2004 mit einem Pastor
oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch
bischöfliche Ernennung.

Die Pfarrstelle ist zur einen Hälfte eine Gemeindepfarrstelle
für die Kirchengemeinde St. Gertrud und zur anderen Hälfte
eine Pfarrstelle der Region Winterhude-Uhlenhorst.

Die Kirchengemeinden St. Gertrud, Winterhude-Uhlen-
horst, Epiphanien sowie die Bodelschwingh-Stiftung haben
sich zu einer Region zusammengeschlossen.
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Die Kirchengemeinde St. Gertrud liegt an der Kuhmühle in
Alsternähe. Zur Kirchengemeinde gehören die beiden Stadt-
teile Uhlenhorst und Hohenfelde. Beide Stadtteile sind weit-
gehend von einer gutbürgerlichen Wohnbevölkerung ge-
prägt. Die Kirchengemeinde St. Gertrud hat ca. 4.900 Gemein-
deglieder, die Region ca. 19.000.

Zur Kirchengemeinde gehören ein Kindergarten und ein
Kindertagesheim. Der Träger beider Einrichtungen ist der
Kirchengemeindeverband. Kindergarten und KTH werden
aber geistlich von der Kirchengemeinde betreut.

Zum Pfarramt gehören der Propst des Kirchenkreises Alt-
Hamburg (Bezirk Süd/Ost), ein Gemeindepastor, eine Pasto-
rin für die Altenheimseelsorge in der Region Uhlenhorst-
Winterhude und eine Pastorin für die Krankenhausseelsorge
am Marienkrankenhaus. 

Wir bieten:

• eine wunderschöne alte Kirche (1885 von Otzen erbaut) als
Predigtstätte, die in der Region gerne als „Kathedrale“ be-
zeichnet wird;

• regelmäßige Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen,
Beichtgottesdienst, Gottesdienste am Epiphaniastag, zum
Johannesfest oder zum Michaelistag;

• einen lebendigen Kindergottesdienst am Sonntagvormit-
tag, der Kindern und Eltern das Evangelium nahe bringt;

• in und um die St. Gertrud-Kirche werden viele Taufen und
Trauungen gefeiert, für die Beerdigungen bietet unsere
Kirche einen würdigen Ort;

• hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Küster,
Vertreterin des Küsters, Hausmeisterin und Kantor als A-
Musiker) mit Kompetenz und Tatkraft;

• viele engagierte, ehrenamtliche Frauen und Männer, die in
den vielfältigen Gruppen mitarbeiten und die Gemeinde-
arbeit ermöglichen und unterstützen.

Wir suchen:

• eine jüngere Pastorin/einen jüngeren Pastor, die/der in
besonderer Weise die junge Generation (Kinder, Jugendli-
che und junge Familien) anspricht;

• eine Pastorin, einen Pastor mit theologischer und seelsor-
gerlicher Kompetenz und Freude am Gottesdienst und Li-

turgie, die/der die Schwerpunkte unserer Arbeit, nämlich
den Gottesdienst und die Kirchenmusik fördert;

• eine Pastorin, einen Pastor, die/der neue Wege in der Kon-
firmandenarbeit aufzeigt und umsetzt;

• eine Pastorin/einen Pastor, die/der bereit ist, sich mit
Phantasie in den Prozess der Neugestaltung unserer Ge-
meinde einzubringen;

• eine Pastorin/einen Pastor, die/der ehrenamtlich Tätige
geistlich begleitet, motiviert und neu gewinnt.

Seit dem 1. Januar hat sich die Gemeinde St. Gertrud der Re-
gion Uhlenhorst-Winterhude angeschlossen. Gemeinsam ha-
ben wir begonnen, das regionale Konzept umzusetzen. In be-
sonderem Maße gilt es auf diesem Wege, die Gemeinden mit-
zunehmen. Deshalb wünschen wir uns eine Pastorin/einen
Pastor, die/der zusammen mit dem Pfarramt an St. Gertrud
und zusammen mit dem Pfarramt in der Region offen ist, die
einzelnen Arbeitsschwerpunkte neu festzulegen.

Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Le-
benslauf sind zu richten an die Frau Bischöfin für den Spren-
gel Hamburg über den Herrn Propst des Kirchenkreises Alt-
Hamburg – Bezirk Süd/Ost  –, Danziger Str. 15-17, 20099
Hamburg.

Bewerberinnen und Bewerber aus Mecklenburg und Pom-
mern richten ihre Bewerbung über das dortige Kirchenamt an
das Personaldezernat des Nordelbischen Kirchenamts, Däni-
sche Str. 21-35, 24103 Kiel.

Auskünfte erteilen Propst Karl-Günther Petters, Tel. 040/
3689-272, die Vorsitzenden des Kirchenvorstandes Pastor
Heinz-Jochen Blaschke, Immenhof 12, 22087 Hamburg, Tel.
040/220 51 05 und Dr. Günter Hoog, Tel. 040/42 83 84 598.

Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 13. September
2004.

Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht
der Poststempel, sondern der rechtzeitige Zugang bei der an-
gegebenen Adresse. Verspätet eingegangene Bewerbungen
müssen unberücksichtigt bleiben.

Az.: 20 St. Gertrud in Hamburg (2) – P He



IV.  Ste l lenausschreibungen
Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche sucht für das Nordelbi-

sche Kirchenamt möglichst zum 1. Dezember 2004 

eine Dezernentin/einen Dezernenten

für das Dezernat mit den Arbeitsbereichen Personalangele-
genheiten der Pastorinnen und Pastoren sowie Ausbildungs-
und Prüfungswesen.

Zum Zuständigkeitsbereich der Dezernentin/des Dezer-
nenten gehören im Einzelnen insbesondere:
– Grundsatzfragen des Pastorinnen- und Pastorenpersonal-

wesens sowie der Ausbildung 
– Beratung des Bischofskollegiums, der Pröpstinnen und

Pröpste, der Leiterinnen und Leiter der Dienste und Werke
und aller nordelbischen Gremien in Angelegenheiten des
pastoralen Dienstes

– Gesamtpfarrstellenplanung
– Bearbeitung der Personalangelegenheiten eines Sprengels.

Die Dezernentin/der Dezernent hat die Leitung des Dezer-
nats inne und ist hauptamtliches Mitglied im Kollegium des
Nordelbischen Kirchenamtes. Sie/er wird von der Kirchen-
leitung für die Dauer von zehn Jahren berufen.

Bewerberinnen und Bewerber müssen ordinierte Theolo-
ginnen oder ordinierte Theologen sein und bereits in einem
Dienstverhältnis auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth.
Kirche stehen.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit:
– Erfahrung in der Gemeinde oder in einem Dienst oder

Werk
– klarem theologischen Profil sowie Dialogfähigkeit
– der Fähigkeit zu konzeptionellem Denken sowie zielorien-

tiertem und strukturiertem Arbeiten
– Leitungs- und Verwaltungserfahrung sowie einem koope-

rativen Leitungsstil
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Im Nordelbischen Kirchenamt in Kiel ist zum nächstmögli-
chen Termin die unbefristete Vollzeitstelle 

einer Referentin/eines Referenten
im Dezernat für Theologie und Publizistik

(Besoldungsgruppe A13-A15)

wieder zu besetzen.

Gesucht wird eine Pastorin oder ein Pastor mit besonderen
Kenntnissen in den Bereichen Liturgik, Kirchenmusik, Urhe-
berrecht, Kollektenwesen und Fundraising.

Der Arbeitsbereich Liturgik umfasst das Agendenwesen,
Entwicklungen auf dem Gebiet des Liedgutes und das Amts-
handlungsrecht. Zum Bereich Kirchenmusik gehört das Aus-
bildungs- und Prüfungswesen sowie das Anstellungsrecht;
diese Aufgaben werden in enger Zusammenarbeit mit dem
Landeskirchenmusikdirektor bearbeitet. Im Bereich Urheber-
recht sind alle Fragen zu klären und für die Nordelbische Kir-
che aufzuarbeiten, die mit der Nutzung urheberrechtlich ge-
schützter Kompositionen und Dichtungen zu tun haben (z.B.
GEMA). Das Kollektenwesen beinhaltet die Aufstellung des
Kollektenplanes, die Erarbeitung des Kollektenplaners sowie
die Bearbeitung aller damit zusammenhängenden Fragestel-
lungen. Dazu gehört auch die Umsetzung und Weiterent-
wicklung des nordelbischen Fundraisingkonzepts. Die Be-
treuung weiterer Arbeitsfelder im Nordelbischen Kirchenamt
(z.B. Vorbereitung besonderer Gottesdienste und Beratung in
protokollarischen Fragen) kommt hinzu.

Erwartet wird sowohl die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in
einem Team von Kolleginnen und Kollegen als auch Geschick
in der Steuerung von Verwaltungsabläufen. Wegen der vielen
Außenkontakte von der Gemeinde- bis zur EKD-Ebene ist ei-
ne ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit unerlässlich. Die
Beherrschung der üblichen EDV ist im Interesse selbständiger
Bearbeitung der vielfältigen Vorgänge ebenso erforderlich
wie die Bereitschaft zu Dienstreisen.   

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 03.09.2004 an das
Nordelbische  Kirchenamt,  Herrn  Petersen,  Dänische  Str.
21-35, 24103 Kiel. 

Weitere Auskünfte erteilt Frau Oberkirchenrätin Emse,
Tel. 0431/ 9797-900. 

∗

In der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Preetz ist
zum 01.06.2005 die

A-Kirchenmusikerstelle (100 %)

aufgrund der Pensionierung des derzeitigen Stelleninhabers
neu zu besetzen.

Die Kirchengemeinde Preetz ist eine Gesamtgemeinde in
einer Größe von 12500 Gemeindegliedern mit vier Pfarrbezir-
ken: der Stadtkirche und drei Gemeindezentren mit Kirchräu-
men sowie zwei Kapellen in den Dörfern Sophienhof und
Nettelsee. Alle Predigtstätten sind mit Orgeln ausgestattet.
Neben dem hauptamtlichen Kirchenmusiker gibt es zwei ne-
benamtliche Kirchenmusikerstellen. Aus dem großen Kreis
der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Gemeinde
fühlen sich viele der Kirchenmusik in Preetz verbunden.

In der Kirchengemeinde gibt es vielfältige kirchenmusika-
lische Aktivitäten durch einen Chor (55 Mitglieder, letzte Auf-
führungen: Bach:Osteroratorium, C.P.E. Bach: Magnificat,
Mozart: Requiem, Mendelssohn: Elias) und einen Posaunen-
chor(16 Bläser im Alter von 11 bis 65 Jahren).

Es wird regelmäßig in Gottesdiensten und Konzerten mu-
siziert. Außerdem bestehen Verbindungen zu anderen christ-
lichen Kirchengemeinden, die auch mit musikalischen Akti-
vitäten verbunden sind.

Die Kirchengemeinde hat in der Stadtkirche eine rekonstru-
ierte Barockorgel (Plambeck 1733/Rohlf 2000 (mit 26 Regis-
tern auf 2 Manualen (C,B – c3 und Pedal (C,D-d1), Stimmung
nach Werkmeister III einen Ganzton über 440 Hz.

Preetz liegt in der Holsteinischen Schweiz etwa 13 km süd-
lich von Kiel und hat eine gute Verkehrsanbindung dorthin.
Vor Ort sind alle Schulen vorhanden. Durch die vielen Seen
und die nahe Ostsee besteht ein hoher Freizeitwert.

Die Kirchengemeinde wünscht sich von der Stelleninhabe-
rin / dem Stelleninhaber:

– neue gemeindepädagogische Ausstrahlung der Kirchen-
musik auf die gesamte Gemeinde

– eine große Offenheit für unterschiedliche musikalische Sti-
le und Ausdrucksformen und die Bereitschaft, diese auch
in die kirchenmusikalische Arbeit einzubringen

– die Ansprache aller Altersgruppen und Begeisterung der
Gemeinde für Musik, insbesondere Kirchenmusik

– den Aufbau einer Chorarbeit mit Kindern und Jugendli-
chen

– die Begleitung, möglicherweise auch Ausbildung der ne-
benamtlichen Kirchenmusiker

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT/NEK nach der Verg.
Gr. IVa. Bei der Wohnungssuche ist die Kirchengemeinde
gerne behilflich.

Ansprechpartner sind: Frau Ulrike Edelhoff-Bohnhardt,
Tel.: 04342/1071 oder die Pastoren Axel von Stritzky, Tel.:
04342/4204 und Christoph Pfeifer 04342/5416 sowie Herr
LKMD Dieter Frahm, Tel.: 040/4603890.

Bewerbungsschluss ist am 15. 10. 2004. Die Bewerbungsun-
terlagen sind zu senden an den Vorsitzenden des Kirchenvor-
standes, Pastor Axel von Stritzky, Kirchplatz 8, 24211 Preetz.

Die Bewerbungsgespräche werden im November 2004, das
Vorspiel und  die Proben mit Chor und Bläsern im Januar 2005
abgehalten werden.

Az: 30 – Preetz –THö/TEm 

∗

– Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und sozialer
Kompetenz einschließlich der Fähigkeit, zugewandt mit
Menschen umzugehen und ihnen gleichwohl ein klares
Gegenüber zu sein

– Kompetenz in der Personalplanung und -entwicklung
– Erfahrungen in den Arbeitsbereichen des Dezernats.

Das Amt der Dezernentin/des Dezernenten wird im Kir-
chenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit ausgeübt. Die Besol-
dung erfolgt nach Besoldungsgruppe A 15. Für die Zeit, in der
sie/er das Amt der Dezernentin/des Dezernenten ausübt,
wird eine im Rahmen der kirchenbeamtenrechtlichen Vor-
schriften ruhegehaltfähige Zulage nach Besoldungsgruppe
A 16 gewährt.

Bewerbungen sind bis zum 15. September 2004 zu richten
an den Vorsitzenden der Kirchenleitung, Herrn Bischof Dr.
Knuth, über das Büro der Kirchenleitung, Dänische Str. 21-35,
24103 Kiel.

Weitere Auskünfte erteilt der Referent der Kirchenleitung,
Herr Pastor Boten, unter Tel. 0431/9797-629.

∗
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Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rensefeld sucht ab sofort
eine/n hauptamtliche/n

B-Kirchenmusiker/in
(100 %-Stelle)

Die Besetzung der Stelle erfolgt wegen der Elternzeit der
Mitarbeiterin zunächst für ca. zwei Jahre.

Die Kirchengemeinde Rensefeld ist eine von drei ev.-luth.
Kirchengemeinden in Bad Schwartau mit etwa 5.200 Gemein-
degliedern in zwei Pfarrbezirken.

Bad Schwartau ist eine bekannte Bäderstadt mit guter In-
frastruktur und nur wenige Autominuten von Lübeck und
von der Ostsee entfernt. Bei uns sind alle Schulen am Ort,
sportliche und kulturelle Angebote sind vorhanden.

Unsere St. Fabian-Kirche ist über 800 Jahr alt. Sie hat eine
Paschen-Orgel von 1968, 1994 auch klanglich generalüber-
holt, mit zwei Manualen und 19 Registern und ein Digitalpia-
no. Weitere Musikinstrumente (Klavier, Gitarre, einige Orff-
Instrumente) stehen zur Verfügung, in unserer Friedhofska-
pelle haben wir eine romantisch disponierte Orgel von 1998.
Es gibt eine engagierte Kantorei, zwei Kinderchorgruppen, ei-
nen Posaunenchor mit Anfängerausbildung, eine Gemeinde-
band. Die Posaunenarbeit hat in unserer Gemeinde eine jahr-
zehntelange Tradition, deshalb ist Erfahrung in der Leitung
eines Posaunenchores von Vorteil.

Von dem/der neuen Mitarbeiter/in wünschen wir uns:

– Musikalische Gestaltung der Gottesdienste und aller
Amtshandlungen

– Leitung des Posaunenchores und Ausbildung der Anfän-
ger

– Leitung der Kantorei und der Kinderchorgruppen

– Leitung der Gemeindeband

– Aufgeschlossenheit für neues Liedgut (auch im Gottes-
dienst)

– Durchführung von kirchenmusikalischen Konzerten

– Singen mit Gemeindegruppen

Die Vergütung richtet sich nach dem Kirchlichen Angestell-
ten-Tarifvertrag der Nordelbischen Kirche (KAT/NEK). Die
Mitgliedschaft in der Ev. Kirche ist Voraussetzung.

Ausführliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Lichtbild
sind zu richten an den Kirchenvorstand der Kirchengemeinde
Rensefeld, Alt Rensefeld 24, 23611 Bad Schwartau.

Auskunft erteilt: Pastorin Astrid Tank, Tel. 0451/208244.

Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2004

30 – Rensefeld – THö/TEm  

∗

Die Ev.-Luth. Trinitatisgemeinde, eine Kirchengemeinde
mit ca. 11.000 Gemeindegliedern am südlichen Stadtrand der
Landeshauptstadt Kiel, sucht zum 1.9.2004 eine/n

Kirchenmusiker/in – B-Stelle, z. Zt. 50%

Wir bieten:

– Neugotische Maria-Magdalenen-Kirche (400 Plätze) mit
einer Lobback-Orgel von 1994 (II/P/24 Register, vollme-
chanisch) und einem Orgelpositiv (II/P angehängt/4 Re-
gister),

– Stephanus-Kirche von 1962 (Basilika im neuromanischen
Stil, 350 Plätze) mit einer Führer-Orgel von 1970 (II/P/18
Register, vollmechanisch),

– Weinberg-Kirche von 1985 (90 Plätze, erweiterbar auf 250),
Orgel soll angeschafft werden.

Umfangreiche Notenbibliothek ist vorhanden.

Kirchenmusik hat in unserer Gemeinde traditionell einen
hohen Stellenwert.

Ein Teil der kirchenmusikalischen Arbeit, besonders Kin-
der-, Jugend- und Flötenarbeit, liegt in Händen eines neben-
amtlichen Organisten und Chorleiters.

Zum Dienstumfang gehören:

– Das Orgelspiel zu den Gottesdiensten und Amtshandlun-
gen an bis zu 2 Kirchen,

– Leitung von z. Zt. 2 Kantoreien, deren Zusammenführung
denkbar ist.

Sie werden unterstützt von einem Team der Hauptamtli-
chen und einem Förderverein für Kirchenmusik.

Die innerhalb der Arbeitszeit von dem Kirchenmusiker/
der Kirchenmusikerin wahrzunehmenden Aufgaben werden
im einzelnen durch eine örtliche Dienstanweisung festgelegt.

Wir erwarten:

Die Koordinierung der Kirchenmusik, Organisation und
Durchführung von kirchenmusikalischen Veranstaltungen,
Aufgeschlossenheit gegenüber kirchlicher Popularmusik.

Die Vergütung erfolgt nach KAT-NEK. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. August 2004 an
den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Trinitatisgemeinde, z. Hd.
P. Albrecht Schmidt, Allgäuer Straße 5, 24146 Kiel. 

Für Rückfragen wenden Sie sich an Pastorin Amei Schulze-
Spiekermann (0431/78 41 03) oder Pastor Michael Szelinski-
Döring (0431/78 42 01).

Az.: 30 –Trinitatis/Kiel – Thö/TEm

∗

In der Ev.- Luth. Verheißungskirche Hamburg-Niendorf
im Kirchenkreis Niendorf ist zum 01. Januar 2005

die hauptamtliche B-Stelle (50 %)
mit einem/einer Kirchenmusiker/in

neu zu besetzen.

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet, wobei unser Ziel
die Überführung der befristeten Stelle in eine unbefristete ist.

Der Stadtteil Hamburg-Niendorf liegt im Nordosten der
Hansestadt und bietet Raum für etwa 39.500 Einwohner, da-
von ca. 15.200 Gemeindeglieder. Alle Schulformen sind in un-
serem Stadtteil vorhanden. Zur City bestehen hervorragende
Verkehrsanbindungen.

Zur Zeit existieren drei voneinander unabhängige Kirchen-
gemeinden in Niendorf, die sich seit längerer Zeit jedoch in
konstruktiven und weitreichenden Fusionsgesprächen befin-
den. Zielpunkt der Gespräche ist eine Fusion im Jahr 2006. Die
Kirchenmusik in der zukünftigen einen evangelischen Kir-
chengemeinde Niendorf wird von dem KirchenmusikerIn-
nen-Team gemeinsam verantwortet, geplant, koordiniert und
ausgestaltet. Das Team besteht aus dem Stelleninhaber der
(zurzeit in der Kirchengemeinde Niendorf-Markt beheimate-
ten) A-Stelle (100 %) und dem/der zukünftigen Stelleninha-
ber/in der B-Stelle (50 %). Es wird von einem Kirchenmusik-
ausschuss begleitet und unterstützt. Anstellungsträgerin der
neu zu besetzenden 1/2 Stelle ist bis zur Fusion die Verhei-
ßungskirchengemeinde.

Zur Verheißungskirchengemeinde gehören etwa 5.300 Ge-
meindeglieder. Ein breit gefächertes kirchenmusikalisches
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Angebot mit zahlreichen engagierten Mitgliedern in den be-
stehenden Chören ist neben einer ausstrahlungskräftigen
Kinder- und Jugendarbeit besonderes Merkmal unserer Ge-
meinde.

Wir verstehen die Kirchenmusik als wesentlichen Bestand-
teil eines lebendigen  Gemeindelebens und suchen eine ide-
enreiche, kontaktfreudige Persönlichkeit mit Teamfähigkeit,
die künstlerische Kompetenz sowohl im Orgelspiel als auch
in der Chorleitung mitbringt. Ein Schwerpunkt des/der zu-
künftigen Stelleninhabers/in sollen attraktive Angebote im
Bereich der Popularmusik sein.

Zu den Aufgaben des/der neuen Mitarbeiters/in gehören:
– Organistendienst bei den Gottesdiensten und Amtshand-

lungen
– Leitung der Kantorei (ca. 25 Mitglieder)
– Aufbau einer Gruppe/Band/eines Chors mit popular-

musikalischem  Schwerpunkt

Die Möglichkeit zu einem Nebenverdienst besteht in der
Übernahme von Diensten auf dem Niendorfer Friedhof.

Die innerhalb der Arbeitszeit vom Kirchenmusiker wahr-
zunehmenden Aufgaben werden im einzelnen durch eine ört-
liche Dienstanweisung festgelegt.

In gemeinsamer Verantwortung werden vom Kirchenmu-
sikerInnen-Team wahrgenommen:
– Amtshandlungen gemäß dem zur Verfügung stehenden

Stundenkontingent am Markt und Verheißung 
– Konzerte am Markt und in Verheißung
– Kinderchöre

Wir setzen Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Grup-
pen voraus, die unter eigener Leitung stehen (Gospelchor,
Gitarrengruppen, Posaunenchor).

Unser Instrumentarium umfasst:
– Eine wohlklingende Führer-Orgel aus dem Jahr 1969

(2 Manuale, 22 Register), die 2002 umfangreich repariert
wurde,

– ein Klavier in der Kirche und eines im Probenraum der
Chöre,

– ein E-Piano,
– die Ausstattung für einen Posaunenchor,
– ein umfangreiches Orff-Instrumentarium.

Die Vergütung erfolgt nach dem Kirchlichen-Angestellten-
Tarifvertrag der Nordelbischen Kirche (KAT-NEK).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 31.
Oktober 2004 zu richten an den Kirchenvorstand der Verhei-
ßungskirche Hamburg- Niendorf, Sachsenweg 2, 22455 Ham-
burg. Entscheidend  ist das Datum des Posteingangs. Weitere
Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen.

Auskünfte erteilen:

Die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Pastorin Ulrike
Koertge (Tel. 040/57148312), der stellvertretende Vorsitzende
des Kirchenvorstandes, Herr Siegfried Knobloch (Tel. 040/
5525761) und der Beauftragte für Kirchenmusik des Kirchen-
kreises Niendorf und Kantor der Kirche Niendorf-Markt,
Herr Hans-Jürgen Wulf (Tel. 040/580603).

Informationen über unsere Gemeinde sind der folgenden
Internet-Adresse zu entnehmen: www.kirche-in-niendorf.de

Az.: 30 – Verheißungskirche Hamburg-Niendorf – 
THö/TEm



V.  Personalnachr ichten
Ordin ier t  w urden :

am 31. Mai 2004 der Vikar Sönke  Lorberg -F ehr ing ;

am 31. Mai 2004 die Theologin Anke Trede .

Ernannt  wurden :

mit Wirkung vom 15. Juli 2004 die Pastorin Sabine Deneck e ,
Pinneberg, zur Pastorin der Pfarrstelle der Simon-Petrus-
Kirchengemeinde Bönningstedt, Kirchenkreis Pinneberg;

mit Wirkung vom 1. August 2004 die Pastorin z.A. Peggy
Kers ten , Sörup, bei gleichzeitiger Begründung des Pfar-
rerdienstverhältnisses auf Lebenszeit zur Pastorin der
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Sörup, Kirchenkreis
Angeln;  

mit Wirkung vom 1. August 2004 der Pastor z.A. Dirk
Sc hulz , Sörup, bei gleichzeitiger Begründung des Pfar-
rerdienstverhältnisses auf Lebenszeit zum Pastor der
3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Sörup, Kirchenkreis
Angeln.

Bes tä t ig t  wurde :

mit Wirkung vom 1. Juli 2004 bei gleichzeitiger Begründung
des Pfarrerdienstverhältnisses auf Lebenszeit die Wahl
der Pastorin z.A. Wiebke Ke l l e r , Schinkel, auf die
3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Gettorf – Schinkel –,
Kirchenkreis Eckernförde. 

Berufen  wurden :

mit Wirkung vom 1. Juli 2004 die Pastorin z.A. Wiebke
Böck ers , Kahleby, bei gleichzeitiger Begründung des
Pfarrerdienstverhältnisses auf Lebenszeit bis einschließ-
lich 30. September 2007 auf die Pfarrstelle des Kirchenkrei-
ses Angeln für die Ambulante Pflege Angeln;

mit Wirkung vom 1. August 2004 bis einschließlich 31. Juli
2007 die Pastorin Evamaria Drews  auf die 24. Pfarrstelle
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Dienstleistung mit
besonderem Auftrag – Verwaltung der Pfarrstelle Pahlen
im Kirchenkreis Norderdithmarschen;    

mit Wirkung vom 1. August 2004 der Pastor Rainer F ra nke ,
Hamburg, auf die Dauer von fünf Jahren zum Pastor der
8. Gemeinde-Projektpfarrstelle des Kirchenkreises Stor-
marn;

mit Wirkung vom 1. Juli 2004 auf die Dauer von 4 Jahren der
Pastor im Probedienst Martin Hofmann , Hamburg, bei
gleichzeitiger Begründung des Pfarrerdienstverhältnisses
auf  Lebenszeit  auf  die  7.  Pfarrstelle  der  Nordelbischen
Ev.-Luth. Kirche zur Dienstleistung mit besonderem Auf-
trag – Dienstleistung in der Luther-Kirchengemeinde
Hamburg-Bahrenfeld;

mit Wirkung vom 1. August 2004 der Pastor Kai Süch t i ng ,
Hamburg, bei gleichzeitiger Begründung des Pfar-
rerdienstverhältnisses  auf  Lebenszeit  auf die Dauer von
5 Jahren zum Pastor der 1. Gemeinde-Projekt-Pfarrstelle
des Kirchenkreises Stormarn.



Seite 176 GVOBl. 2004 Nr. 8

E ing eführ t  wurden :

am 9. Juni 2004 der Pastor Christian But t  in die 2. Gemeinde-
Projekt-Pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn;

am 13. Juni 2004 der Pastor Thorsten Gl oge  in die Pfarrstelle
der Kirchengemeinde Gülzow, Kirchenkreis Herzogtum
Lauenburg;

am 27. April 2004  die Pastorin Kerstin Möl l er  als Leiterin
des Frauenwerks der Nordelbischen Ev –Luth. Kirche;

am 16. Mai 2004 die Pastorin Ulrike S chw arz  in die 2. Pfarr-
stelle der Kirchengemeinde Bornhöved, Kirchenkreis Plön;

am 13. Juni 2004 die Pastorin Ebba S tock hausen  in die
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Klausdorf/Schwen-
tine, Kirchenkreis Kiel.

V er l äng er t  wurde :

die Amtszeit der Pastorin Annebärbel C lauss en im Amt
einer theologischen Referentin für Gemeindeberatung und
Gemeindeentwicklung beim Gemeindedienst der Nord-
elbischen Ev.-Luth. Kirche mit dem Dienstsitz in Hamburg
über den 31. August 2004 hinaus bis einschließlich 31. Mai
2005.

Beauf t ra gt  wurden :

mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 der Pastor z. A. Sönke Lor-
berg-F ehr ing  unter Begründung des Pfarrerdienstver-

hältnisses auf Probe mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle
der Kreuz-Kirchengemeinde in Lübeck, Kirchenkreis
Lübeck;

mit Wirkung vom 1. Juli 2004 bis einschließlich 31. Dezember
2004 die Pastorin im Probedienst Birgit Lunde  mit der
Dienstleistung in der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu
Flensburg;

mit Wirkung vom 1. September 2004 die Pastorin im Pro-
bedienst Dr. Barbara Sc hi f fe r  mit der Verwaltung der
5. Gemeinde-Projekt-Pfarrstelle des Kirchenkreises Stor-
marn (Auftragsänderung).

In  den  Wartes tand  verse tz t  w urde :

mit Wirkung vom 1. Juni 2004 der Pastor Jens Ca hnbley  in
Marne.

In  den  Ruh es tand vers e tz t  wurden :

mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 der Pastor Kurt Drobni k
in Kaltenkirchen;

mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 der Pastor Kay Mord-
hors t  in Herzhorn;

mit Wirkung vom 1. August 2004 der Pastor Friedrich
W ac ke r nage l  in Plön.
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